
Satzung zur Änderung der  
 
Satzung zur Erhebung und zur Höhe von Elternbeiträgen für die Förderung von Kindern in 
Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege und die Teilnahme an Förder- und Betreu-
ungsangeboten an Grund- und Förderschulen und offenen Ganztagsschulen 

 
 

Auf der Grundlage der §§ 7, 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Arti-
kel 5 des Gesetzes vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202) - GO, und des § 90 des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. September 2012 (BGBl I S.2022), 
zuletzt geändert durch Artikel 36 des Gesetzes v. 12.12.2019 (BGBl. I S. 2652) - SGB VIII, sowie §§ 
50 und 51 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern vom 30.10.2007 (GV. 
NRW. S. 462), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 03. Dezember 2019 
(GV. NRW. S. 894) - Kinderbildungsgesetz - KiBiz - hat der Rat der Stadt Münster in seiner Sitzung 
vom 25.03.2020 die folgende  
 
Satzung zur Änderung der Satzung zur Erhebung und zur Höhe von Elternbeiträgen für die Förde-
rung von Kindern in Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege und die Teilnahme an Förder- 
und Betreuungsangeboten an Grund- und Förderschulen und offenen Ganztagsschulen vom 25. 6. 
2009 (Amtsblatt der Stadt Münster 2009, Seite 93) in der Fassung vom 07.04.2019 (Amtsblatt der 
Stadt Münster 2019, Seite 68) beschlossen: 
 
 
Artikel 1 
 
§ 1 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 
 
(1) Für die Inanspruchnahme von Angeboten der Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtun-

gen und Kindertagespflege nach den §§ 22 bis 24 SBG VIII sowie der Förderung und Betreuung 
von Kindern an Grund- und Förderschulen und offenen Ganztagsschulen wird gem. § 51 KiBiz 
ein monatlicher Elternbeitrag erhoben. Die Inanspruchnahme von Angeboten in Kindertagesein-
richtungen oder Kindertagespflege durch Kinder, die bis zum 30. September das vierte Lebensjahr 
vollendet haben werden, ist gemäß § 50 KiBiz ab Beginn des im selben Kalenderjahr beginnenden 
Kindergartenjahres bis zur Einschulung beitragsfrei.  

 
Artikel 2 
 
§ 3 Abs. 1 Satz 3 wird wie folgt geändert: 
 
(1) Die Beitragspflicht endet entweder mit dem Eintritt der Beitragsfreiheit (§ 1 Abs. 1 S. 2 oder § 4 

Abs. 3) oder mit dem vertraglich vereinbarten Betreuungsende; im Falle einer vorzeitigen Kün-
digung, sobald diese wirksam wird. 

 
Artikel 3 
 
§ 4 wird durch Abs. 3 wie folgt ergänzt: 
 
(3) Solange Kinder nach § 1 Abs. 1 S. 2 beitragsfrei betreut werden, fällt auch für deren Geschwis-

terkinder kein Elternbeitrag im Sinne des § 1 an.  
 
Diese Satzung tritt am 01.08.2020 in Kraft. 


